
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

1. Februar 1980 Nr. ~16

•~D~:Die ~n~~er emeinde Lüterswil unterbreitet dem Regi~‘tü~g~r~

c1~en ~~chliess~gs lan Strassen dulinienplai)zir‘

nehmigung,

Die Gemeinde LUters~iil besitzt einen Zonenplan, welcher. mit

RRB~Ir., 2269 vom 28. April 1978 genehmigt wurde. Die Ortsplanung

umfasste nebst dem Zonenplan mit Bau— und Zonenreglement gleich—.

zeitig auch den Erschliessungsplan (Strassen— und Baulinienplan),

Bei der G~~hmigung der ~Ort~I~nung durch die G~bind~versammIung

stahden verschiedene ~rage11 der E~schiiessung~iahung offen. Da

zus~itzliche Abkl~rungen notwend1~ sdhienen, ~‘n~irde auf Antrag

des Gemeinderates der Erschliessungsplan ni~htg~nehr~.1gt und

vor8rst zur Neuplanung zuri.ckgewiesen,

In der Zwischenzeit,, erfolgte die Ueberarbe~tung der Strassen— und

Baulinienplanung sowie die D~rchflihrung de~Au~lage— und Ge

nehmigungsverfahrens auf Gen~eindeebene,

Die~in der Ze±t vom 12, April bis

11. Mai 1979, Innert ntitzlicher Frist wurden Einspra~en gegen

die Erschliessungsplanung im~ Gebiat “Melbenacker“ und “Moos!~

eingereicht, Die Einsprachen, die sich gegen die Erschliessung ~

im Gebiet. “Melbenacker“ richteten, wurden vorn Gemeinderat g14t—~,

geheissen, Damit wird die genannte Erschliessung von4eI 2e~•,

nehmigung ai~sgenomrnen ~nd muss nachträglich nochr~~s~ Ubrarbe~ir~&t

werden,. Die Einsprachen gegen den “No o sweg~~wurden a1~g~, Ie.hnt~

In der Folge wurde eine Beschwerde an die ~P ~sammlUn~

weitergezogen, Die Gemeindeversammlung vorn.17~:Jni~EL979 lehnte:

dieseab und genehmigte den Erschliessungsplan.*~:.
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell ist noch folgendes zu bemerken:

B~i der Genehmigung des Zonenplaries war die Gemeinde verhalten

worden, bis Ende Januar 1979 das generelle Kanalisationsprojekt

(GKP) auszuarbeiten, Bis.. z~m heutigen Zeitpunkt sind die Projekt~e—

rungsarbeiten offensichtlich noch nicht in~n~riff genommen, Die

Gemeinde wird deshalb nochmals ausdrücklid~ dd~u ~I~lt~n, das

GKP ausarbeiten zu lassen und dem kantonalen Amt für Wasser—

wir~bschaft• bis~ zum .51,: Jull 1980 zUr. Vor~rüfung: und bis. zu~n~~ .~

5G~ Juni l.~l..zur~regi~rungsrät1ichen;Genshmigungeinzu~eic}ien,

Der Geltungsbereich des vorliegenden Erschliessungsplanes er

streckt sich lediglich uber die gerQeindeeigenen Sammel—und Er—

schliessungsstrassen. Das Ausbauprojekt der ICantonsstrasse richtet

sich nach dem Strassen— und Baulinienplan, Blatt 1 und 2 des Bau—

Departeinentes (g~nehmigt mit RRB Nr, 7285 vom 2, Dezember 1977),

In der Plangrundlage des vorliegenden Erschliessungsplanes sind

Fahrbahnbreiten und Baulinienabstände entlang der Kantonsstrasse

ai.~i±geführt, die,.rdem rechtsgültigen .~rschli~s.sungsplan d.e~ Ba~i—

D~partementes z.T. wide~‘sp~öhen~ Di~se Angaben haben ün~‘er~

bindlichen Charakter und sind bei einer spät~±~n Ueber.arbeitung

der Plangrundlage entsprechend vom kantonalen Erschliessungsplan (
zu ubernehmen,

Im rechtsgül-t~igen ZonenptLan wird vorgeseheU, ein. r~chl.iessurgs—

teilstück ab Kantonsstrasse auf G±‘undstück•GB j\~j~~ :52 ins.. Er~..

schliessU~g~r~tz dufzunehmen, AUf di~ses Strassenstü.ck.~.:ird~irn

übarbei~teU Ersc~hliessungs~lan:ver~icht~t, Da mi Zone±iplan

dieses St~~s~stübk.. di~ Zonenabgrenzun . zwischen. Dorfkern~one

~u~ad Wobnzon~:W2. ~ntla~ig der Strasse. nach Balm...bild~.te,. ist

.i~i einem sp~zi:ellen Plan-verfahren die Abgrenzung d~r beiden

genannten Nutzuii‘gszonen .neu. f.estzulegene Im..Bei~eich ~ch1ha~is~

Gemeindehaus e.rfolgte.. ebenfalls, eine. V.ers:chie~ung~4er iiZonen—

plan vorgesehenen Linienführung der Erschliessungsstrasse, In

diesem Fall ist die Abgrenzung der Zonennutzung eindeutig klar,
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indem die Dorfkernzone in sUdlicher Richtung bis zur genannten

Erschliess~gsstrasse wei~ergefUhrt wird,

Der Gemeinde. wird, empfohlen, das Auflageverfa1~ren fUr die Neube

stimmung der Zonenabgrenzung auf GB Nr. 32 gleichzeitig mit der

Erschliessungsneuplanung des Baugebietes ~Melbenackert? vorzu

nehmen, Die Einmtinclung der Erschliessungsstrasse aus dem Gebiet

UMelbenackeril in die Kantonsstrasse ist. rechtzeitig mit dem

kantonalen Tiefbauamt abzusprechen,

Es wird

beschlossen:

1, Der Ersc~li~ ngsplan ~(St~s~e~— und‘ Baulinien~lan) der

Einwohnergemeinde Luterswil wird genehmigt,

2 Die Gemeinde LUterswil wird dazu verhalten, das generelle

Kana.l±tio~p~ojej~t ausarbeiten zu lassen und-dem kantonalen
Amt fUr Wasserwirtschaft sp~.testens bis zum 31. Jul.i 1980

zur Vc~rprufung und bis zum 30, Juni 1981 zur reg1erungsratliche~

Genehmigung ‘einzureichen

3, Der Gemeinde wird empfohlen, das Auflageverfa~re~ fUr die

Neubestimmung der Zonenabgrenzung auf GB Nr. 32 sowie die

Erschliess~1g5planung des Baugebietes “Melbenacker~ bald

möglichst durchzufUhren,

4. Di~ G~neinde wird verhalten, dem kantonalen Amt fur Ra~planung

bis zum 31. März 1980 noch ~in ~u~.Leinwand aufgezq.ge~a~p1an_

exemplar zuzustellen, Der Plan ist mit dem Genehmigtu-igsvermerk

der Gemeinde zu versehen,

5. Bestehende Plane verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem

vorliegenden Erschliessungspl~ in Widerspruch stehen,
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G&iehmigungsgebühr Fr~ 200~——

PuhlikationskOSten~ ~~l8#—~ (Staatskanzlei Nr. 149
Fr, 218,——

Der Staatsschreiber:

7‘~C~~

Bau—Departement (2) Di

Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst des Bau—D~part~rflente5

Amt für Raumplanung (5), ~tI~tenundl.,~en,.Pl~
...... .. .‘. .. V

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn,~

Amtschreiberei Bucheggberg, 4500 Solothurn, ~ Plan

Kant, Finanzverwa.‘ltung (2) . ~ ‘. . ..

Sekretariat ~er:KatastersQh~.tzung (2),~1en~P1~

Ammannamt ‚der EG, 4571 Lüter~s.wi1 . .. ‘~. . .

Baukommission.:der.,EG, 4571 ~LUterswiI, ~t4en,Plänen

Ingenieurbüro Rud, Rüegg, Güterstr. 1, 2540 Grenchen

Amtsblatt Publikation:

~DerErschliessungsplan,(Stras.5en~ un~ Baulinienplan)der

‘ Einwohnergemeinde Lüterswil ~rird genehmigt.


